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Henn & Fries Info 
* Termine September 2010 

* Abtretung von Lebensversiche-
rungsansprüchen zur Darlehenssi-
cherung kann steuerschädlich sein 

* Eine Einkünfteerzielungsabsicht bei 
einer leer stehenden Wohnung liegt 
nur bei ernsthaften und nachhalti-
gen Vermietungsbemühungen vor 

 

UNTERNEHMEN 
 

* Anforderungen an den Nachweis 
von Bewirtungsaufwendungen 

* Bei privater Nutzung mehrerer 
betrieblicher Fahrzeuge durch aus-
schließlich eine Person ist die 1 %-
Regel für jedes Fahrzeug anzu-
wenden 

* Kein Vorsteuerabzug des Zwi-
schenhändlers bei fehlgeschlage-
nem innergemeinschaftlichen Drei-
ecksgeschäft 

* Keine Berichtigungsmöglichkeit 
wegen offenbarer Unrichtigkeit bei 
versehentlich nicht als Werbungs-
kosten erklärten Umsatzsteuer-
Zahlungen 

* Zahlungsverzug - Höhe der Ver-
zugszinsen 

* Zeitpunkt der Realisierung von 
Verlusten aus Gesellschafterforde-
rungen erst mit Beendigung der 
Gesellschaft 

* Zusammenfassende Meldung muss 
ab Juli 2010 früher abgegeben 
werden 

 

Henn &.. Fries Lohn Info 
* Beitragsnachforderungen zur ge-

setzlichen Sozialversicherung sind 
nach Betriebsprüfungen sofort voll-
ziehbar 

* Essenszuschuss ist beitragspflichti-
ger Arbeitslohn 

* Firmensitz als regelmäßige Arbeits-
stätte eines Außendienstmitarbei-
ters 

* Im Einzelhandel sind sechs Euro 
Stundenlohn für eine Fach-
/Alleinverkäuferin sittenwidrig 

* Übernahme von Verwarnungsgel-
dern durch eine Spedition für ihre 
LKW-Fahrer ist kein beitragspflicht-
iger Arbeitslohn 

* Umlageverfahren keine anteilige 
Erstattung 

Termine September 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 

Körperschaftsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 

Umsatzsteuer4 10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 
Sozialversicherung5 28.9.2010 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächti-
gung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletz-

ten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein ein-
heitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.9.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt wer-
den. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt. 

Abtretung von Lebensversicherungsansprüchen zur Darle-
henssicherung kann steuerschädlich sein 
Die Abtretung von Lebensversicherungsansprüchen ab dem 14.2.1992 kann steuerschäd-
lich sein. In diesem Fall ist bei Fälligkeit der Lebensversicherung ein festzustellender Be-
trag als Kapitaleinkünfte zu versteuern. 
Der Bundesfinanzhof hatte über folgenden Fall zu entscheiden: A hatte den Kaufpreis 
eines Mietwohnhauses 1987 durch ein Darlehen bei der B-Bank finanziert und hierfür Le-
bensversicherungsansprüche abgetreten. 1998 schuldete er das Darlehen von 1 Mio. DM 
zur C-Bank um. Bei der Darlehensauszahlung wurde ein marktübliches Disagio von 10 % 
einbehalten. In Höhe des Auszahlungsbetrags von 900.000 DM trat A die bisher an die 
B-Bank abgetretenen Lebensversicherungsansprüche nunmehr an die C-Bank ab. Das 
Finanzamt wertete dies als steuerschädlich, weil auch das Disagio durch die C-Bank finan-
ziert worden war. 
Das Gericht gab A Recht, weil er die Lebensversicherungsansprüche schon vor dem 
14.2.1992 abgetreten hatte. Auch das 1998 vereinbarte Disagio war als übliche Finanzie-
rungsvariante unschädlich. 
Hinweis: Das Urteil hat nur noch Bedeutung für bis zum 31.12.2004 abgeschlossene Le-
bensversicherungsverträge. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soweit Aufwendungen bereits vor der Erzielung von Einnahmen 
aus Vermietung und Verpachtung angefallen sind, sind diese als 
vorweggenommene Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn 
ein klar erkennbarer wirtschaftlicher Zusammenhang mit späte-
ren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung besteht. Auf-
wendungen für eine leer stehende Wohnung können als vor-
weggenommene Werbungskosten abziehbar sein, wenn der 
Eigentümer der Wohnung sich endgültig entschlossen hat, durch 
Vermieten der Wohnung wieder Mieteinnahmen zu erzielen 
(Einkünfteerzielungsabsicht). 

Das Hessische Finanzgericht hat entschieden, dass ernsthafte 
und nachhaltige Vermietungsbemühungen erforderlich sind, um 
eine Einkünfteerzielungsabsicht bei einer leer stehenden Woh-
nung nachzuweisen. Sucht der Eigentümer für eine in einem 
Wohngebiet liegende Wohnung nur gewerblich oder selbststän-
dig Tätige als Mieter, und ist eine z. B. gewerbliche Nutzung in 
dem Gebäude unzulässig oder nur unter bestimmten Voraus-
setzungen erlaubt, liegen keine ernsthaften Vermietungsbemü-
hungen vor. Solche Bemühungen führen nicht zu einer 
Einkünfteerzielungsabsicht. Der Ansatz von (vorweggenomme-
nen) Werbungskosten ist dann nicht möglich. 

Eine Einkünfteerzielungsabsicht bei einer leer stehenden Wohnung liegt nur bei ernsthaften 
und nachhaltigen Vermietungsbemühungen vor 

Bei privater Nutzung mehrerer betrieblicher Fahrzeuge durch ausschließlich eine Person 
ist die 1 %-Regel für jedes Fahrzeug anzuwenden 

Für die Bewertung der privaten Nut-
zung eines betrieblichen Kfz stehen 
dem Unternehmer zwei Methoden zur 
Verfügung, nämlich die Führung eines 
Fahrtenbuchs oder die sogenannte 
1 %-Regel. Hat ein Unternehmer meh-
rere Fahrzeuge im Betriebsvermögen, 
die er alle und ausschließlich allein 
ohne Führung eines Fahrtenbuchs 
auch privat nutzt, ist die 1 %-Regel 
fahrzeugbezogen, also mehrfach an-
zuwenden. Dies kann teuer werden, 
wie folgendes Beispiel zeigt: 

Ein Unternehmensberater hielt durchgän-
gig zwei, teilweise sogar drei Kfz in sei-
nem Betriebsvermögen, die ausschließlich 
er auch privat nutzte. Ein Fahrtenbuch 
führte er nicht. In seiner Einkommensteu-
ererklärung ermittelte er den privaten 
Nutzungsanteil für nur ein Fahrzeug. Nach 
einer Außenprüfung änderte das Finanz-
amt die Einkommensteuerbescheide und 
setzte für alle Fahrzeuge private Nut-
zungsanteile nach der 1 %-Regel an. Der 
Unternehmensberater wehrte sich erfolg-
los gegen das Finanzamt und musste für  

jedes Kfz für jeden Kalendermonat 
1 % des inländischen Listenpreises 
zuzüglich der Kosten für Sonderauss-
tattungen einschließlich der Umsatz-
steuer als privaten Nutzungsanteil 
ansetzen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
Hinweis: Die bisherige Vereinfa-
chungsregel, dass in solchen Fällen 
die private Nutzung nur für das teu-
erste Fahrzeug anzusetzen war, ist 
damit entfallen. 

Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass sind nur in Höhe von 70 % als Betriebsausgaben abzugs-
fähig. Die Bewirtungsaufwendungen müssen angemessen sein. Die Höhe und die betriebliche Veranlassung sind nachzuweisen. 
Zum Nachweis hat der Bewirtende schriftlich die folgenden Angaben zu machen: Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung 
sowie die Höhe der Aufwendungen. Hat die Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden, so genügen Angaben zu dem Anlass und 
den Teilnehmern der Bewirtung. Die Rechnung ist beizufügen. 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass Bewirtungsaufwendungen auch dann steuerlich geltend gemacht werden kön-
nen, wenn ordnungsgemäße Eigenbelege vorliegen. Die Eigenbelege müssen Angaben zu Ort, Tag, Teilnehmern, Anlass der Bewir-
tung und zur Höhe der Aufwendungen enthalten. 
Ist auf einer Bewirtungsrechnung der Name des Rechnungsempfängers nicht enthalten, schließt dies die Abzugsfähigkeit der Auf-
wendungen nicht aus. Allerdings ist die wirtschaftliche Belastung durch Kreditkartenabrechnungen nachzuweisen. Eine unterbliebene 
Angabe des Bewirtenden im Bewirtungsvordruck kann nach diesem Urteil nachgeholt werden. 
Das Urteilt weicht von der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ab. Deshalb muss nun der Bundesfinanzhof endgültige Klarheit 
schaffen. 

Anforderungen an den Nachweis von Bewirtungsaufwendungen 

Von einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft spricht 
man z. B., wenn ein Unternehmer mit Sitz in Deutschland (erster 
Abnehmer oder Zwischenhändler) von einem Unternehmer mit 
Sitz in Spanien (erster Lieferer) Ware einkauft, diese an einen 
Unternehmer in den Niederlanden (letzter Abnehmer) weiterver-
kauft und die Ware unmittelbar von dem spanischen Unterneh-
mer an den letzten Abnehmer geliefert wird. In diesem Fall 
schuldet der letzte Abnehmer die Umsatzsteuer, wenn z. B. 
jeder Unternehmer eine ihm von seinem jeweiligen Mitgliedstaat 
erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verwendet. Der 
letzte Abnehmer kann die von ihm geschuldete Umsatzsteuer 
als Vorsteuer abziehen. 
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die vorge-
nannte Behandlung von innergemeinschaftlichen Dreiecksge- 

schäften voraussetzt, dass der erste Abnehmer nachweist, 
dass der innergemeinschaftliche Erwerb vom letzten Abneh-
mer versteuert wurde. Kommt der erste Abnehmer dieser 
Nachweispflicht nicht nach, muss er den innergemeinschaftli-
chen Erwerb versteuern. Abweichend von der allgemeinen 
Regel versagt der Europäische Gerichtshof dem ersten Ab-
nehmer/Zwischenhändler in diesem Fall den gleichzeitigen 
Vorsteuerabzug, da für diesen ansonsten kein Anreiz mehr 
besteht, die Versteuerung durch den letzten Abnehmer nach-
zuweisen. 
Die Rechtslage in Deutschland entspricht der Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs, die zum niederländischen 
Umsatzsteuergesetz ergangen ist. 

Kein Vorsteuerabzug des Zwischenhändlers bei fehlgeschlagenem innergemeinschaftli-
chen Dreiecksgeschäft 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem 
Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhin-
weis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße 
seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptre-
finanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2007: 
 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 
1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 
1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.06.2009 1,62 % 6,62 %   9,62 % 
1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.06.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

 

Keine Berichtigungsmöglichkeit wegen offenbarer Unrichtigkeit bei versehentlich nicht als 
Werbungskosten erklärten Umsatzsteuer-Zahlungen 
 Die Abgabenordnung ermöglicht die 
jederzeitige Berichtigung von Schreib-, 
Rechenfehlern und ähnlichen offenba-
ren Unrichtigkeiten, die beim Erlass 
eines Steuerbescheids unterlaufen 
sind. Zu Schreib- und Rechenfehlern 
zählen nur mechanische Fehler und 
nicht Verstöße im Bereich des Den-
kens. Unter ähnliche Unrichtigkeiten 
fallen nur solche Fehler, die wie 
Schreib- und Rechenfehler als mecha-
nisches Versehen zu werten sind. Dies 
sind u. a. Fehler beim Ablesen der 
Steuertabelle, das falsche Einsetzen 
von Zahlen in einen Berechnungsbo-
gen, die doppelte Berücksichtigung 
eines Freibetrags, Übertragungsfehler 
usw. 

Eine Unrichtigkeit ist offenbar, wenn sich 
der Fehler für einen unvoreingenomme-
nen mit dem Fall vertrauten Dritten ein-
deutig und augenfällig ergibt. Nur Fehler 
der Finanzbehörde berechtigen zur Be-
richtigung. Übernimmt die Finanzbehörde 
Fehler des Steuerpflichtigen, z. B. in der 
Steuererklärung, so wird dieser Fehler zu 
einem eigenen Fehler der Finanzbehörde, 
wenn die Unrichtigkeit für die Finanzbe-
hörde ohne weiteres erkennbar war. 
Ein Vermieter, der ein Gebäude umsatz-
steuerpflichtig vermietete, hatte bei der 
Überschussermittlung der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung versehent-
lich die an das Finanzamt gezahlte Um-
satzsteuer nicht als Werbungskosten  

angesetzt. Der Feststellungsbescheid 
war bestandskräftig. Das Finanzge-
richt Düsseldorf entschied, dass in der 
Übernahme der fehlerhaften Angaben 
in der Steuererklärung keine offenba-
re Unrichtigkeit liege. Der Fehler des 
Finanzamts beruhe nicht auf einem 
mechanischen Versehen in Form 
einer bloßen Unachtsamkeit, sondern 
auf einer unzureichenden Sachaufklä-
rung. Und dies führt nicht zu einer 
Berichtigung eines bestandskräftigen 
Steuerbescheids wegen offenbarer 
Unrichtigkeit. 
Der Bundesfinanzhof muss sich mit 
diesem Fall beschäftigen. 

Forderungen von Gesellschaftern einer Personengesellschaft 
gegenüber der Gesellschaft sind wie Eigenkapital zu behandeln. 
Das gilt einschließlich der darauf entfallenden Zinsen und bis 
zur Beendigung der Gesellschaft. An dieser Sichtweise ändert 
sich nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs auch nichts, wenn 
die Forderung gegenüber der Gesellschaft wertlos wird. 

Zeitpunkt der Realisierung von Verlusten aus Gesellschafterforderungen erst mit Beendi-
gung der Gesellschaft 

Ursache dafür ist eine steuerliche Gewinnermittlungsvorschrift. 
Danach hat einer Verbindlichkeit gegenüber einem Gesellschaf-
ter in der Gesamthandsbilanz eine gleich hohe Forderung in der 
Sonderbilanz des Gesellschafters gegenüber zu stehen. Es gilt 
der Grundsatz der korrespondierenden Bilanzierung. Ein mögli-
cher Verlust im Sonderbetriebsvermögen wird erst im Zeitpunkt 
der Beendigung der Gesellschaft realisiert. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassende Meldung muss ab Juli 2010 früher abgegeben werden 
Am 1. Juli 2010 tritt eine neue Vorschrift in Kraft, die die Vorgaben der EU umsetzt und die Frist zur Abgabe der Zusammenfassenden 
Meldungen bei innergemeinschaftlichen Warenlieferungen und Lieferungen erheblich verkürzt. 
Ein Unternehmer muss bis zum 25. Tag nach Ablauf jedes Kalendermonats (Meldezeitraum), in dem er innergemeinschaftliche Waren-
lieferungen ausgeführt hat, dem Bundeszentralamt für Steuern eine Meldung (Zusammenfassende Meldung) nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz übermitteln, in der er die entsprechenden Angaben zu machen hat. Eine Fristverlängerung gibt es nicht. 
Soweit die Summe der Bemessungsgrundlagen für innergemeinschaftliche Warenlieferungen weder für das laufende Kalendervierteljahr 
noch für eines der vier vorangegangenen Kalendervierteljahre jeweils mehr als 50.000 € beträgt, kann die Zusammenfassende Meldung 
bis zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendervierteljahres übermittelt werden. 
Übersteigt die Summe der Bemessungsgrundlage für innergemeinschaftliche Warenlieferungen und für Lieferungen im Laufe eines 
Kalendervierteljahres 50.000 €, hat der Unternehmer bis zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendermonats, in dem dieser Betrag über-
schritten wird, eine Zusammenfassende Meldung für diesen Kalendermonat und die bereits abgelaufenen Kalendermonate dieses Ka-
lendervierteljahres zu übermitteln. 
Vom 1. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2011 tritt an die Stelle des Betrags von 50.000 € der Betrag von 100.000 €. 
Für Unternehmer, die im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige sonstige Leistungen ausgeführt haben, für die sie für in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsempfänger die Steuer dort schulden, gilt ähnliches. 
Hinweis: Falls Dauerfristverlängerung zur Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen beantragt worden ist, fallen die Abgabefristen 
auseinander. Betroffene Unternehmen müssen ab Juli 2010 die Buchführungsunterlagen erheblich früher bei ihrem Steuerberater ein-
reichen. 

Beitragsnachforderungen aus Betriebs-
prüfungen der Sozialversicherung sind 
sofort vollziehbar. Widerspruch und Kla-
ge gegen Zahlungsbescheide haben 
keine aufschiebende Wirkung. Betroffene 
Arbeitgeber haben nur die Möglichkeit, 
beim Gericht zu beantragen, die auf-
schiebende Wirkung ihres Widerspruchs 
anzuordnen. 

Nach einer Betriebsprüfung forderte die 
Sozialversicherung von einem Pflege-
dienst Beiträge i. H. v. insgesamt 
rd. 86.000 € nach. Dabei ging es um 
zwei Geschäftsführer und zahlreiche 
Pflegekräfte, die von dem Pflegedienst 
als selbstständig Tätige, nicht sozialver-
sicherungspflichtige Personen geführt 
worden waren. Gegen den Nachforde-
rungsbescheid erhob der Pflegedienst 
Widerspruch und stellte einen Antrag auf 
Aussetzung der Vollziehung, der abge-
lehnt wurde. Das Sozialgericht stellte zu- 

nächst fest, dass der eingelegte Wider-
spruch aufschiebende Wirkung gegen-
über dem Nachforderungsbescheid 
habe. Dagegen wehrte sich die Sozial-
versicherung und bekam vor dem Baye-
rischen Landessozialgericht recht. 

Bei Entscheidungen über Beitragspflich-
ten sowie die Anforderung von Beiträgen 
entfalle die aufschiebende Wirkung von 
Widerspruch und Anfechtungsklage. 
Dies gelte auch im vorliegenden Fall, da 
sich die Spezialregelungen, die für auf 
Antrag eingeleiteten Statusfeststellungs-
verfahren eine aufschiebende Wirkung 
vorsehen, auf den vorliegenden Fall 
nicht übertragen ließen. Eine Begünsti-
gung der erst durch eine Betriebsprü-
fung entdeckten säumigen Arbeitgeber, 
insbesondere auch der bösgläubigen, 
sei nicht gewollt. Ebenso wenig könnten 
Vorschriften übertragen werden, wonach 
die nach einem Anfrageverfahren nach- 

zufordernden Gesamtsozialversiche-
rungsbeiträge erst zu dem Zeitpunkt 
fällig werden, zu dem die Entschei-
dung, dass eine Beschäftigung vor-
liegt, unanfechtbar geworden ist. 
Würden nämlich Beitragsansprüche 
erst mit der Bestandskraft der Ent-
scheidung über das Bestehen der 
Sozialversicherungspflicht fällig, wäre 
eine sofortige Vollziehung während 
des Rechtsbehelfsverfahrens sinnlos. 
Das Bayerische Landessozialgericht 
stellte des Weiteren klar, dass allein 
das Vorbringen des Pflegedienstes, 
„mit Fälligkeit der Forderung dürfte 
Insolvenz anzunehmen sein“, nicht 
genüge, um eine die gerichtliche 
Aussetzung rechtfertigende unbillige 
Härte zu begründen, wenn dies nicht 
durch weitere Fakten untermauert 
wird. Allenfalls könne die Antrag-
stellerin unter diesem Aspekt eine 
Stundung der rückständigen Beiträge 
beantragen. 

Beitragsnachforderungen zur gesetzlichen Sozialversicherung sind nach Betriebsprüfun-
gen sofort vollziehbar 

Essenszuschuss ist beitragspflichtiger Arbeitslohn 
Ein Essenszuschuss, den der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern zahlt, stellt nach einer Entscheidung des Sozialgerichts Aachen 
Arbeitsentgelt dar, auf das Beiträge zur Sozialversicherung zu erheben sind. 
Das Gericht wies damit die Klage eines Arbeitgebers ab, der seinen angestellten Mitarbeitern monatlich Essenszuschüsse in vorab 
festgelegter Höhe zusammen mit ihrem Lohn überwiesen hatte. Im Rahmen einer Betriebsprüfung hatte der zuständige Rentenversi-
cherungsträger entschieden, dass es sich hierbei um beitragspflichtiges Arbeitsentgelt handelt und Beiträge zur Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung nacherhoben. 
Zu Recht, wie das Sozialgericht jetzt feststellte. Denn das Beitragsrecht lehne sich eng an das Steuerrecht an. Eine Privilegierung 
aber sehe das Einkommensteuerrecht lediglich vor, wenn Mahlzeiten im Betrieb unentgeltlich abgegeben würden oder Barzuschüsse 
an Unternehmen erfolgten, die im Gegenzug Mahlzeiten an die Arbeitnehmer unentgeltlich abgäben. Dies gelte selbst dann, wenn es 
sich - wie im vorliegenden Fall - um einen Kleinbetrieb handele, der sich eine eigene Kantine nicht leisten könne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ein Außendienstmitarbeiter einmal 
am Tag den Firmensitz seines Arbeitge-
bers aufsucht, ist dieser auch dann als 
regelmäßige Arbeitsstätte zu betrachten, 
wenn dem Arbeitnehmer dort kein indivi-
duell eingerichteter Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht und er dort nicht täglich 
Anweisungen und Aufträge des Arbeitge-
bers erhält. So entschied das Finanzge-
richt Münster im Falle eines Mitarbeiters, 
der auf Weisung seines Arbeitgebers mit 
dem Firmenfahrzeug täglich den Firmen-
sitz aufsuchen musste, bevor er zu sei-
nem Einsatzbereich fahren durfte. 

Das Finanzamt hatte die dafür notwen-
digen Fahrten als Fahrten zwischen 
Wohn- und Arbeitsstätte qualifiziert und 
den geldwerten Vorteil aus der Nutzung 
des Firmenfahrzeugs hierfür entspre-
chend versteuert. 
Die Versteuerung des geldwerten Vor-
teils für die Nutzung eines Firmenwa-
gens für Fahrten zwischen Wohn- und 
Arbeitsstätte setzt voraus, dass der 
Firmensitz regelmäßige Arbeitsstätte 
des Arbeitnehmers ist. Angenommen 
wird dies für jede ortsfeste und dauerhaft  

betriebliche Einrichtung des Arbeitge-
bers, der der Arbeitnehmer zuzuord-
nen ist und die er nicht nur gelegent-
lich, sondern mit einer gewissen 
Nachhaltigkeit aufsucht. Entscheidend 
ist, dass der Betriebssitz durch das 
wiederholte Aufsuchen des Arbeit-
nehmers eine hinreichend zentrale 
Bedeutung erlangt. Es kommt nicht 
auf die Intensität oder Dauer der dort 
ausgeübten Tätigkeit an. Ebenso 
wenig spielen ein individueller Ar-
beitsplatz oder die Ausübung arbeits-
vertraglich geregelter Tätigkeiten am 
Firmensitz eine Rolle. 

Firmensitz als regelmäßige Arbeitsstätte eines Außendienstmitarbeiters 

Im Einzelhandel sind sechs Euro Stundenlohn für eine Fach-/Alleinverkäuferin sittenwidrig 
Die in einem Tarifvertrag für ein Wirtschaftsgebiet festgesetzte Vergütung ist als übliche Vergütung für nicht dem Tarifvertrag unterlie-
gende Vertragsparteien anzusehen und kann damit als Maßstab für die Feststellung dienen, ob ein Stundenlohn sittenwidrig ist. Dies 
zeigt folgender Fall: 
Eine gelernte Fachverkäuferin war alleine in einer Filiale tätig, wobei ihr alle Aufgaben oblagen, die zum Betrieb einer Filiale erforder-
lich sind. Dazu gehörten Warenannahme und -präsentation, Kundenberatung, Kassierung, Abrechnung und Bankeinzahlungen sowie 
Umtausch und Reklamation. Laut Arbeitsvertrag stand der Fachverkäuferin ein Stundenlohn von 6 € brutto je Stunde zu. Da der Ein-
zelhandelstarifvertrag in der Wirtschaftsregion einen Tariflohn von über 12 € je Stunde für die ausgeübte Tätigkeit vorsieht, ist der 
vereinbarte Stundenlohn von 6 € sittenwidrig und damit nichtig. Zu Recht hat die Fachverkäuferin daher eine Vergütung von etwa 
zwei Drittel der Tarifvertragsvergütung von ihrem Arbeitgeber verlangt. 

Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz hat die im Rahmen 
einer Betriebsprüfung vom Rentenversicherungsträger getroffe-
ne Entscheidung aufgehoben, mit der die von einem Spediti-
onsunternehmen bezahlten Geldbußen unter anderem wegen 
Lenkzeitüberschreitungen der bei ihm beschäftigten Kraftfahrer 
als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt der jeweiligen Fahrer ge-
wertet worden war. 

Übernahme von Verwarnungsgeldern durch eine Spedition für ihre LKW-Fahrer ist kein 
beitragspflichtiger Arbeitslohn 

Im Vordergrund der Übernahme der Geldbußen durch den Ar-
beitgeber hätten dessen eigenbetriebliche Interessen gestan-
den. Er hatte die Fahrer angewiesen, unter Außerachtlassung 
güterverkehrsrechtlicher Bestimmungen, die mit den Kunden 
vereinbarten Liefertermine unbedingt einzuhalten. Für die Beur-
teilung der betriebsfunktionalen Zielsetzung der Zuwendungen 
sei ohne Belang, ob das Verhalten des Arbeitgebers von der 
Rechtsordnung zu billigen sei. 

Umlageverfahren keine 
anteilige Erstattung 
Stellt ein/e Arbeitnehmer/in die Ar-
beitsleistung krankheitsbedingt wäh-
rend eines Arbeitstages oder eine 
Arbeitsschicht ein, so beginnen 
Sechs-Wochen-Frist und Erstattungs-
zeitraum erst am Folgetag. 
Nach Auffassung des GKV-
Spitzenverbandes im Rahmen der 
Sitzung der Fachkonferenz Beiträge 
vom 12.04.2010 (Top 3) ist das fort-
gezahlte Arbeitsentgelt bei Einstel-
lung der Arbeitsleistung im Laufe 
eines Arbeitstages bzw. bei einer 
Arbeitsschicht keine Entgeltfortzah-
lung im Sinne des Entgeltfortzah-
lungsgesetzes und daher nicht (mehr) 
erstattungsfähig.  
Seit dem 01.07.2010 erfolgt ein Aus-
gleich der Arbeitgeberaufwendungen 
frühestens ab dem Folgetag bis zu 
einer Dauer von sechs Wochen. 
Die bisherige Rechtssprechung ist 
überholt. 

 


